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man überlegt, daß viele unserer Schüler und Schülefinnen dieN
Woche ın einer reliz1ös absolut gleichgültigen, kalten der
feindseligen Umgebung leben mussen. KElternhaus und Arbeits-
platz bringen sroße Belastungen dieser Bezıehung, daß die
eine Relig1onsstunde kaum eın genügendes Gegengewicht bilden
ann. Dafür erlebt INa wıeder manchmal die große Freude, daß
INa  S spuren darf, w1e€e mancher Jjunge Mensch Her Schwier1g-
keiten eın richtiges, tiefes (Gottverhältnis findet; daß uch da dıe
Gnade (sottes nıcht unwıirksam iıst un: INa  5 mıt dieser Gnade
mithelfen darf. Und dieses Wegbereıten der (GGnade ıist doch die
echt priesterliche Aufgabe und uch Beglückung, die aller
mannigfachen Schwierigkeiten uch das Amt des Berufsschul-
katecheten einer mıt innerlhlicher Freude erlebten

Berufung werden 1äßt

Pastoralfragen
Abendmesse und eucharistische Nüchternheit ach dem Motuproprio

„Sacram Communionem®. Am März, dem FKeste des Joseph, des Patrons
der aNZCH Kıirche, erschıen eın Ootuproprio0 des Hl Vaters, aps 1US8 XIL.,
durch das die Vergünstigungen der Apostolischen Konstitution „Christus
Dominus” erweıtert werden (sıehe den authentischen Text 1n ° AAS XXXXIX,
1957, Nr. A, &V 8.) Die neuén Vorschriften iLraten bereits n 25 na  M  ÄTrZ, dem
Feste Marıa Verkündigung, Kraft

Durch „Christus Dominus” hatte der pst Jänner 1953 den
ÖOrtsordinarıen allgemeın die Vollmacht egeben, die Feıler der hl. Messe unter
bestimmten edingungen den Abend- bzw. Nachmittagsstunden (Abend-
messe) erlauben. Dıese ac wWäar aber auf bestimmte Jage e1IN.-
geschränkt. Nur ın den Missıionsgebieten konnten diıe Ortsordinarıen allen
agen Abendmessen gestatten. ingaben ach Rom die Vollmacht,
täglich Abendmessen erlauben dürfen, wurden schwer un i1im all-
gemeınen DUr für eın Jahr bewilligt. So hatten auch die österreichischen
Bischöfe mıt Reskript des Hl Offiziıums vVvo DD Juli 1953 eine diesbezügliche
Fakultät für eın Jahr erhalten, die dann verlängert wurde. Die Eirlaubnis
ıner täglichen Abendmesse durften 816 aber Nur olchen Kırchen geben, ın
denen dieser Brauch schon eingeführt War. In weıten Kreisen der Seelsorger
wurde immer häufiger der Wunsch laut, cdie Abendmesse möge mıt Rücksicht
auf die weıthin eingetretene Verschiebung 11n anNnzch Tagesablauf allen
Tagen ermöglicht werden. Besonders Werktagen ist der Besuch der Morgen-

einer verhältnismäßig kleinen Gruppe vVvVonxn Menschen möglıch. Das
Heer der Arbeiter, Bauern, Angestellten un! Beamten kann Morgen nıicht
ZU.  P Messe kommen. Viele Bischöfe haben NunNn, wıe der Hl Vater selbst
sagt, &UL größeren Wohle der Gläubigen inständıgen und wıederholten
Bitten die ollmacht, täglich cdie Zelebration von Abendmessen erlauben Z
dürfen, verlangt”,
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Diıese B  ıtte hat Nul der große Seelsorgerpapst Pius XMII. erfüllt. Das

otupropri0 hat folgenden Text: „D  1e Ortsordinarı:en die Generalviıkare ohne
besonderen Auftrag ausgeNOMMmMCH k  Onnen  x die Heıer der Messe 1n den
Nachmittags- un Abendstunden („horis postmeridian1s”) täglich erlauben,
wenn das geistliche Wohl 1nes beträchtlichen Teıles der Christgläubigen
verlangt.“” 1€ Ortsordinarıen können die ihnen verhehene Vollmacht nıcht
ach Belheben gebrauchen, sondern N weilnl das bonum COHMLIMUNGC SPAT1-
tuale fidelium ordert. Diesbezüglich hat der Konstitutijion „Christus
Dominus” geheißen: „S1 erumhmll adıuncta id necessarıo postulant.” In der
dazugehörıgen Instruktion des Hl Offizıiums wurde ebenfalls auf das bonum
COMIMUNC verwıesen und eine beispielsweise Aufzählung von Personen-
gruppen, für die cdıie Abendmesse besonders Betracht kommt, angeschlossen.
Das Hl Offizium erließ erdies 2 März 1955 eiıne Mahnung bezüglich
der Weier der Abendmessen, der 13 A heißt „Ks ıst dieser Höchsten
Hl Kongregation bekannt, daß nıcht selten Abendmessen gefelert werden
über die Grenzen hınaus, welche 1e Konstitution ‚Chrıstus Dominus® fest-
legt, nämlıch das allgememıne Wohl der Gläubigen. er sollen die Orts-
ordinartıen die Erlaubnis ZU.  > Feier von Abendmessen nıcht geben ediglich

Verbrämung eiıner außeren Festlichkeit oder ““ Vorteile Privater”
(AAS XXXXWVIUIL, 1955, Nr. 4, 213) Das Otuproprio vVvVOo arz  BB stellt
als Richtlinie für die Erlaubnis vVvVon Abendmessen auf. „Wenn das geistliche
Wohl ı1nes beträchtlichen Teiles der Christgläubigen verlangt”. Mit dem
Ausdruck „notabilıs partıs christifidelium“ wird das Krıteriıum festgelegt,
das Zukunft für die Bewilligung VO.  - Abendmessen maßgebend ıst. Kın
SaNzZz ähnlicher Ausdruck („notabilıs fidelium pars”) begegnet 1mMm Cal. 806 Z

S1C. den Gebrauch der Fakultät, diıe Bination S erlauben, handelt
Unter einem „beträchtlichen Teil der Gläubigen” verstehen die Autoren 1er
meıst 3(} bis 50 Personen;: ach eınıgen enügen schon 20 Personen.

ber die Zeıt der Abendmesse enthält das Motuproprio „Sdacram Commu-
nıonem“ keine Bestimmung mehr. Ks heißt jetzt einfach: ;„horıs postmer1dia-
nıs Damit ist die Zeitbestimmung der Kongstitution „Christus Dominus”
(Begıinn nıcht VOor Uhr nachmittags aufgehoben. KEıne Abend- bzw. ach-
mıttagsmesse könnte also jetzt schon nach Uhr nachmittags N  € der
normalen kanoniıschen Zelebrationszeit) rlaubt werden. Da aber ohl auch

Zukunft hauptsächlich die Abendstunden in Betracht kommen werden,
wird beı dem allgemein üblichen Ausdruck „Abendmesse” bleiben, DUr muß

bisweilen ınem weıteren Siınne ®werden. Eın termınus ad
quem war schon 1n „Christus Dominus” nıcht festgelegt worden. er
kann die Abendmesse jeder Stunde rlaubt werden, die ach dem VeI-

nünitigen Urteil der Menschen och als Abendstunde gelten kann (vgl
diese Zeitschrift, Jg 1955, Heft, 49)

Damait, daß für die Abendmesse auch weıterhın die Erlaubnis des
Ortsordinarıus notwendig ist, kommt ZU. Ausdruck, daß s1e ach wıe

VOLr eIne Ausnahme VOoO  5 der kanonischen Zelebrationszeit eiıne Stunde VOoI

der Morgendämmerung bıs eiıne Stunde nach Mittag) darstellt. Sie gilt immer
och als Hilfsmaßnahme un soll daher den Morgengottesdienst nicht VeI-

drängen. Auch die gebräuchlichen Nachmittags- und Abendandachten soll
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S16 nıcht einfach ersetzen VWiıe die Entwicklung weıtergehen wird aßt siıch
och nıcht as! 008e Löw Sg Vizegeneralrelator der Historischen
Sektion der Rıtenkongregation ın Rom, außerte sıch darüber auf der ÖStCI‘-
reichischen 1 heologenwoche IL inz Juli 1953 {olgenden Worten

Es ISTt fraglos der Anfang großen Entwicklung Ich S5aSC nıcht daß die
Messe der Zukunft dıe Abendmesse e1n wird:; wird auch Cc1INc

Morgenmesse geben Aber mMas SCHI, daß dıe eigentliche Zukunft der Abend-
gehört” (Heiliger Dienst VIIL, 1954, Folge A, 117)

11 Die Apostolische Konstitution „Christus Dominus VO Jänner
1953 hatte auch die wichtigsten Erleichterungen des eucharıstischen
Nüchternheitsgebotes, S16 während des zweıtlen Weltkrieges er
€l VOo  S Ländern schrittweise ewährt worden a.  9 vereinheitlicht und
auf die d Kırche ausgedehnt (vgl dazu den früheren Artikel des Ver-
fassers dieser Zeıtschrift Jg 1953 eft Z Diese Neuregelung
bedeutete zweiılellos großen Fortschritt, aber die endgültige FKorm WAar
damıt och nıcht gefunden. Die Lösung VO. Te 1953 CIr WIES sıch VOLr allem
als kompliziert. Das beweisen schon dıe umfangreichen Kommentare,
die azu geschrıeben wurden. uch auf verschiedene Unklarheiten und
Inkonsequenzen wurde gelegentlich hıngewlesen. on ftür den Priester war

schwer, sıch alle Kınzelheiten zZUuU merken, mehr für die einfachen
Gläubigen Das alte, jahrhundertelang geltende Nüchternheitsgebot wWar
denkbar einfach Von Mitternacht durfte nıcht das gerıngste
oder getrunken werden Seit 1953 wurden verschiedene Kıngaben weıtere
Erleichterungen ach Rom gerichtet (z für Krankenschwestern ach
Nachtdienst, für die Spendung der Krankenkommunion Nachmittag oder
Abend) Im Motuproprio VOoO arz  e erwähnt der Vater, daß viele
Bıschöfe verlangt haben, dieselbe eıt für die Beobachtung der Nüchternheit
(wie s1e bısher schon be1ı Abendmessen vorgesehen war) auch VOor der Messe
und der hl Kommunion festzusetzen, die ı den Vormittagstunden gefeiert
bzw empfangen wird Mit Rücksicht auf dıe „bedeutenden Veränderungen,
die die Ordnung i der Arbeit, den öffentlichen Amtern und ı Sanzen
gesellschaftlichen Leben erfahren hat”, hat der Papst den inständigen Biıtten
der Bischöfe wahrhaft großzügiger W eise entsprochen. Im folgenden

die Bestimmungen Übersetzung _ angeführt un! mıt
erklärenden Bemerkungen versehen.

”  1€ eıt der eucharıstischen Nüchternheit, die Von den Priestern VOor
der Messe und von den Christgläubigen VOor der hl Kommunion, se1ı
den Vormittags- oder Nachmittags- bzw Abendstunden beobachten ıst,
wird auf TEL Stunden bezüglıch fester Speise und alkoholischer
Getränke („quoad cıbum solidum P  um alcoholicum“) und au 11€
Stunde bezüglich nıchtalkoholischer Getränke („quoad NO

alcoholicum“) eingeschränkt urch den enuß VO  s W asser wird 1€e Nüchtern-
eıt nıcht gebrochen C6 Damıit sınd die Kanones 808 un! 858 die für den
zelebrierenden Priester und die kommunizlerenden Gläubigen (von den bıs-
herigen Ausnahmen abgesehen) die Nüchternheit ”a media nocte vorschrıeben,
aqaußer Kraft gesetzt Von dem zuletzt zıtlerten. Paragraphen 1U  ” och
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1€ Bestimmung Geltung, daß Todesgefahr un: die Notwendigkeıt, ıne
Verunehrung des Sakramentes verhindern, vomx der Beobachtung des
Nüchternheitsgesetzes überhaupt SANZ entschuldıgen. Die schon bısher gel-
tende Norm für dıe Messe und Kommuniıon Abend wurde Nu. ZU. all-
gemeınen (+esetz rhoben Jetzt gelten dieselben Vorschriften auch für den
Vormittag. Damıt ıst der bisherige termınus QJUO, die Mitternacht, auf-
gegeben und dafür der termmınus ad qucmh (Zeit der Messe bzw. Kommunion)
ZU. Ausgangspunkt SCHOMUMNECN. I)as (Zesetz wurde auf ıne NEUC Grund-
lage gestellt. Die eıt für die z  s stark eingeschränkte Nüchternheıt ist beım
zelehbrierenden Priester VOo egınn der Messe („ante Missam’”), be1ı den
kommunizierenden Gläubigen vVo Kommunionempfang („ante Communıi-
onem”) zurückzurechnen. Ist die Predigt ach dem Evangelium, darf als
Begınn der Verpflichtung ZU.  P Nüchternheıt eım Priester ohl auch In Zu-
kunft das Ende der Predigt angesetzt werden (vgl. Schäufele H., Die eucha-
rstische Nüchternheit ach dem geltenden Recht, Karlsruhe 1953,

LE danach Jone H., Katholische Moraltheologie, 15 Aufl., Nr 543, 459)
Hier erhebt sıch L1LU) die etwas schwierige Frage, w as den dreı Stunden
einzelnen verboten bzw. Tlaubt ist. Ich möchte einer offiziellen lar-

stellung, die sechr erwünscht ware, nıcht vorgreifen. 1ler können sıch 8SONSs

leicht NeuUuU® Schwierigkeiten und Komplikationen ergeben Man kann das NEeEUE

Nüchternheitsgebot nıcht einfach auf die kurze Formel bringen: Dreı Stunden
nıchts 9 eine Stunde nıchts trınken. Das Gesetz spricht ausdrücklich
von fester Speise, die 1n einem gewıssen Gegensatz ZU I Getränk steht. Da-
zwischen g1ibt C® aber auch eın Mıittleres: fNüssıge und halbflüssıge Speisen.
Von Augsburg war voriges Jahr beı der Religiosenkongregation dıe KEr-
laubnıs angesucht worden, daß Nachtschwestern biıs dreı Stunden VOor der
Kommunion (am Morgen oder Vormittag) feste Speisen nehmen dürfen. Das
Ansuchen wurde mıt der Begründung abgelehnt, diese Erlaubnis sgel nıcht
nötıg, da Schwestern, welche Nachtdienst ZU halten aben, gemäß der Konstıt-
tutiıon „Chrıistus Dominus“” bıs eiıne Stunde VOoOrLr der Kommunion „C1D0s
hquidos vel semiliquidos (35 et1am substantiales“ nehmen dürfen. anctıi-
ficatıo nOostra 22; 1957, 837) on bisher wurde auch der 1m Call. 8538
und der Konstitution „Chrıistus Dominus“” vorkommende, jetzt allerdings
nıcht mehr gebrauchte Ausdruck „alıquıid pCr modum potus” weiter gefaßt
un: darunter jede düssıge Nahrung verstanden, auch wenm s1€e für gewöhnlich
nıcht getrunken, sondern geschlürft oder mıt dem Löffel wird (vgl
diese Zeitschrift, Jg 1953, Heft, 217 f.

Während der TEL Stunden, 1n denen feste Speisen Verboten sınd, diiffen
auch I1koholische Getränke, die 1mMm allgemeinen mıt den festen Speisen
parallel gehen, nıcht SCHOMLMLCH werden. uch siıch nichtalkoholische
Getränke, denen aber Alkohol, wenn auch geringer enge, beigemischt ıst,
SIN verboten (z 'Tee mıt Rum, Milch mıt Kognak). Der Grund für dıe
Aufrechterhaltung dieses „Alkoholverbotes“ ist nicht schwer einzusehen. Es
besteht die Gefahr des Mißbrauches, über.den schon der hl Paulus Kor
11, 21 klagt. Dazu kommt die Forderung jener höchsten Ehrfurcht, „qJuam
3008 Jesu Christi maiestatı debemus, I8 eu. Eucharistic1ıs delites-
centem elis sumpturı sumus” (Hürth r 1n: Periodica de moralı,
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canoniıca, lıturgica. Tom. XLII/Fasc. 1, 1953, 79) Für die letzte Stunde vor
der hl Messe bzw. Kommunıon besteht für Gesunde die e ZUT voll-
ständigen Enthaltung von Speise und Jrank; AausSsSCHOMUNNCH ist HU.  — W asser.

| D war ine wichtige, allseits begrüßte Neuerung der Konstitution
„Chrıistus Dominus“, daß natürliches AS  n die eucharıstische Nüchternheit
Il nıcht mehr brach uch 1ler geht das NDEUEC Motuproprio einen Schritt
weıter, indem NU.  > mehr von „aqua” spricht un as. Wörtlein „naturalıs  ..
wegläßt. Unter o  „aqua Ist jedes W asser 1m allgemeınen Sinn des Wortes zZUu

verstehen, Wa auch Mineralwasser, Sodawasser (vgl den Kommentar VO.  5

Kardinal Ottavıanı 1m „Usservatore Romano“” VO. zr März Bei der
Beurteilung hat > sıch nıcht ach der chemischen Analyse, sondern ach
der allgemeinen Anschauung der Menschen (sensus communı1s) richten.
Was die Menschen 1 allgemeinen nıcht als W asser ansehen, hat auch nıcht
als olches Au gelten, mas och Ü viel H; enthalten (z Kaffee, Tee,
Lımonade, Fruchtsaft Ü, ä.)

Das NeEuUuUe€E Nüchternheitsgesetz gilt jetzt Sanz allgemeıin uch für den Fall,
daß jemand bald ach Miıtternacht zelebriert oder kommuniziı]ert.
v  1e eucharistische Nüchternheit mussen während der obgenannten eıt auch
cdie eobachten, die Mıiıtternacht oder in den ersten Tagesstunden dıe Messe
fejiern oder die hl Kommunıion empfangen.“” Diese konsequente Anwendung
des nunmehr geltenden allgemeinen Gesetzes bedeutet gegenüber der bıs-
herigen Norm ıne Verschärfung. Das alte ec kannte als termınus quo
für den Begınn der eucharistischen Nüchternheıit 1mM allgemeinen die
Mitternacht. uch wenn jemand Mitternacht zelebrierte oder bald ach
Mitternacht kommunizierte, galt diese Grundregel (z zZu VWeihnachten,
Ostern). Vielfach wurde allerdings eın freiwillıges Fasten durch einıge Stunden
empfohlen. Das WwWäar aber AUuUTI eın Rat, kein (+ebot. Damıt wurde übrigens
die für das Bewußtsein der Gläubigen ohnehın schon reichlich komplizierte
eucharıstische Nüchternheıt och weıter belastet, bei nıcht wenıgen SOSar die
G(Gefahr einer Verwirrungheraufbeschworen (vgl azudiese Zeıitschrift, Jg 1955,

Hür Kranke bestehen schon seıt längerer eıt zusätzliche Erleichterungen.
Das NeCuUueC Motuproprio hat folgende Bestimmung: ‚Kra können, auch
WEe. s1e nıcht bettlägerig sınd, nichtalkoholische Getränke und wirkliche
un! eigentliche Medizınen,- selen füssıge oder feste, vor der Zelebration der
Messe oder dem Empfang der Eucharıstie ohne Zeitbegrenzung („sine temporıs
limite“) nehmen.“ 1er S1IN!  d Ta gemeint, dıe sıch nıcht Todes-
gefahr befinden; 1€ letzteren 81N!  d ja ach Can., 858 vo eucharıstischen
Nüchternheitsgebot überhaupt aussSsCchOMMECN, Es muß siıch aber eine

Krankheıt handeln. Als 9  66 kann 5 jemand nıcht schon
deshalb bezeichnen, weıl einer ganz unbedeutenden Unpäßlchkeıit
oder Müdigkeit leidet. Die Ta  el annn 1m übrıgen schwer oder eicht,
chronisch oder akut, vorübergehend oder von längerer Dauer, gefährlich oder
ungefährlich, schmerzhaft oder nıicht schmerzhaft se1n. Man kann hieher
Zı auch chronische Schlaflosigkeit, heftige Kopf- un! Zahnschmerzen
rechnen (vgl Jone, v M a Ö., Nr. 510, 426) Als Ta  er gilt auch Alters-
schwäche. €l ıst der Ton auf „Schwäche” Z legen. Höheres Alter allein
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entschuldigt vonxn der i3eobachtung des eingeschränkten Nüchternheitsgebotes
och nıcht. Die Verpflichtung ZU.  b dreistündıgen Enthaltung voxn festen
Speisen und alkoholischen Getränken gilt auch für diese Kranken Nur be-
züglich der nichtalkoholischen (Getränke fallt beı ıhnen dıe Stundengrenze
WCS, 10} daß 816e bıs unmittelbar Vor der Zelebration Dbzw. Kommunıon solche
Getränke nehmen dürfen. Während 1n der Konstitution „Chrıstus Dominus“
1ler der Ausdruck „aliquid peCr modum potus” verwendet wird, el jetzt
einiach: „Ppotum 16063  b alcoholiecum”. Damıt i1st wohl die Einschränkung auf
virkliche Getränke nahegelegt Medizinen urien die Kranken jeder Form
und jeder eıt nehmen. Es muß sıch aber um klıche und eigentliche
Medizinen handeln, die V omm AÄArzt verschrieben oder als solche gemeın C

erkannt siınd. Alkohol ı1st auch hıer ausgeschlossen, selbst wenn subjektiv
als Medizin betrachtet werden könnte. .Die Streitirage, ob auch Medizınen,
die alkoholische Substanzen enthalten,n werden dürfen, ıst jetzt
1m Sinne der Erlaubtheit entschieden (vgl den erwähnten ommentar on

Kardinal Ottavlanı).
ach Canl, 867 darf die hl Kommunion NUr jenen Stunden aus«-

geteilt werden, ın denen das Meßopfer dargebradht werden kann, wenn nıicht
eın vernünftiger rund („rationabilıs causa”) anderes nahelegt. 1n
derartiger Grund ist be1 den heutiıgen Verhältnıissen besonders für die
Krankenkommunion oft gegeben. Am Gründonnerstag darf jetzt die hl
Kommunion den Kranken ın den V ormittags- und achmittags- bzw. end-
stunden („horis ante et post meridianıiıs”) überbracht werden (AAS XXXXIX,
1957, Nr. Z 93) Die bisherigen Nüchternheitsbestimmungen für Kranke
bezogen sich LU.  ba auf die Vormittagskommunion. In den Kreisen der Seel-
SOTSCI wurde vielfach der Wunsch laut, die Überbringung der Kranken-
kommunion H+  möge auch L1 Vormittag oder Abend ermöglicht werden. uch
dieser unsch ıst NuXQ weitgehend erf üllt.

In Zukunft besteht auch keine Verpflichtung mehr, Vor Inanspruch-
nahme der Nüchternheitserleichterungen den Beichtvater fragen. Jeder
ann jetzt ach seinem eıgenen Gewissen handeln. Um Mißbräuche verhüten,
wird aber notwendig se1n, dıe Gläubigen ıber die geltenden Vorschriften
öfter ZU unterwelsen. Die Erleichterungen dürfen fterner jetzt auch ohne
orhegen e1ines grave incommodum 1n Anspruch ge  n werden.

Obwohl W sowohl Priester als auch La:en von den weıtherzigen
Bestimmungen jederzeıt Gebrauch machen können, werden s1€e doch auch 1€
Biıtte des Hl Vaters nıcht überhören, soweılt als möglich die bısherıige
Form der eucharistischen Nüchternheıit freiwillig eobachten. Dieser
unsch bezieht sıch wohl ın erster Lıinie auf dıe Messe un: Kommunı)ıon ıIn
den Morgenstunden. Der Papst sagl: „Doch ermuntern Wir eindringlich
(„enixe hortamur”) die Priester und die Gläubigen, die eisten können,
daß 81€ diıe ehrwürdige un uralte orm der eucharistischen Nüchternheıt
VOLI der Messe und der hl Kommunion beobachten.“ Ks handelt S1C.  h hıer,
das sge1 noch einmal betont, LUr einen dringenden unsch, nıcht iıne

Verpflichtung. Die Seelsorger werden die Gläubigen azu anleıten, daß
811e aus Dankbarkeıit für das große Entgegenkommen des Hl Vaters bisweile
auch e1Nn. freiwüflges Opfer auf 81C nehmen.
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111 Das otuproprio0 „Sacram Communionem” VO März 1957

brachte 1ne SAaDZ wesentliche Vereinfachung der ısherıgen (Zesetz-
gebung ın diesem Nun ist das Nüchternheitsgebot wıeder auf eıInNe
einheitliche, allgemeın gültıge Formel gebracht. Kardınal Ottavıanı be-
zeichnet ın seinem wiederholt zitierten Kömmentar das Motupropri0 mıt ec
als eın historisches Dokument und als iınen 99 Beweıs der väterhiichen
Bemühungen Seiner Heiligkeit das geistliche Wohl der Gläubigen”. Er
hebt auch den sozialen Zug der Verordnung hervor: „Wenn S1€e auch
allen Kategorien von Personen zugute ommt, kommt 816 doch unmittel-
hbarer jenen Gruppen VOL läubigen entigegen, die meısten die pier der
Armut, der harten er und der Beschwerden des Lebens tragen haben
Für s1e hbesonders i1st die Abendmesse Voxn Nutzen SOWI1Ee auch die Möglichkeit,
bıs drei Stunden VOTLT der Kommunion feste Speisen genießen In der . Llat
sind die wenıger Begüterten, die stärker a gew1sse Stundenordnungen
gebunden sind, welche ıhnen ohne die jetzt gewährten Erleichterungen die

Kommunıon und die Teilnahme Meßopfer beinahe unmöglich machen.“”
Da sıch 1er ine für dıea Kırche geltende Regelung handelt,

konnten besonders be1ı der Formulhlierung des Nüchternheitsgebotes
begreit licherweise nıcht alle Verhältnıisse berücksichtigt und alle Wünsche
erf üllt werden. Be1l der Kommunıon den. Morgenstunden wird auch
ın Zukunft vielfach nıcht möglıch se1n, eın Frühstück mıt fester Speise Zı
nehmen,.da oft die eıt Z kurz sein wird. Ja, auch die eıne Stunde vor dem
Kommunionempfang vorgeschrıebene Enthaltung auch vo nichtalkoho-
Lischen Getränken kann Zı bei Kindern Schwierigkeiten bereiten. In ersier
Linie kommen die Vergünstigungen ohl für den Kommunionempfang
spaterer Stunde in Betracht. Kür die Kommunıion be der Abendmesse annn

Schwierigkeiten mıiıt dem Abendessen geben. Dasselbe gilt auch VO.  5 der
Krankenkommunıion Abend, besonders Krankenhäusern. Auf der

internationalen Krankenseelsorgertagung ın ı1en (12 und 13 Yebruar
wurde festgestellt: „Die dreistündige Nüchternheıt für die Kranken sehr
5011W8].' einzuhalten. Der Betr:eb in den Krankenhäusern ist heute S daß

dem Patıenten praktisch Sar nıcht möglich ıst, diese eıt einzuhalten. Wır
würden er bıtten, daß der Kranke och ıne Stunde VOor Empfang der
hl Kommunıion feste Nahrung 1C| nehmen dürfte“ (Der Seelsorger
Z 1956/57, eft 6, 279) uch ür Binatıon und Irmatıon ist 1m
Motuproprio ebensoweni1g wWwWIe schon in der Konstitution „Christus Dominus”
ıne besondere Erleichterung vorgesehen. Da ıne Stunde VOT der zweıten
bzw drıtten Messe die Nüchternheit ZA1Z beobachtet werden muß,
einer kleinen Stärkung oft nıcht die Zeıt. Nur kranke Priester dürften bis
unmittelbar VOLr Begınn der zweıten oder dritten Messe nichtalkoholische
Getränke nehmen. 1C. dıe bereıts ausgesprochene Vermutung, daß die
Zukunft weıtere Erleichterungen bringen werde, erfüllen wird, ab-
zuwarten (vgl azu auch „Randglossen den Bestimmungen ber
die eucharistische Nüchternheit”. Schweizerische irchenzeitung F29, 1957,
Nr 15, 185) Im Interesse der Festigung der kirc  en Diszıplin ware

eıne baldıge Beruhigung 1n dieser aterie sehr wünschen.
ANZ d Dr Obernhumer


